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Gesetz vom 30. Dezember 2025, Nr. 199, 
„Haushaltsvoranschlag des Staates für das Finanzjahr 2026 und mehrjähriger Haushalt für den 

Dreijahreszeitraum 2026-2028“ 
(Haushaltsgesetz 2026) 

      

In der Spalte auf der rechten Seite ist der Relevanzgrad der Bestimmungen in Bezug auf das Landesgebiet anhand 
folgender Indikatoren dargestellt: 

H Hoch (Bestimmungen, die direkt anwendbar sind oder in die Rechtsordnung des Landes aufzunehmen sind) 
N Niedrig (Bestimmungen, die für die Landesverwaltung von geringem Interesse sind) 

NR Nicht relevant 

A Bewertung in Ausarbeitung 

      
Art. 1 
Abs. 

Titel Analyse des Inhalts 

3-4 
Revisione della disciplina 
dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche 

Ab dem 1. Januar 2026 gliedert sich die IRPEF in drei Stufen: 23 % für ein 
Gesamteinkommen bis 28.000 Euro, 33 % für den Teil, der 28.000 Euro übersteigt und bis 
50.000 Euro reicht, 43 % für Einkommen über 50.000 Euro. Das bisherige System mit vier 
Steuersätzen (23 %, 25 %, 33 %, 43 %) wird damit ersetzt, und es wird angestrebt, die 
Steuerbelastung (Steuerkeil) für mittlere und niedrige Einkommen zu reduzieren. 

H 

5-6 
Carta «Dedicata a te» per 

l’acquisto di beni alimentari di 
prima necessità 

Es wird eine erneute Finanzierung des Fonds für den Kauf von lebensnotwendigen 
Lebensmitteln vorgesehen. 

H 

7-12 
Imposta sostitutiva su 
incrementi retributivi 

contrattuali nel settore privato 

Die den Arbeitnehmern des privaten Sektors im Jahr 2026 gewährten Entgeltsteigerungen, 
die aufgrund von Kollektivvertragserneuerungen gewährt werden, welche zwischen dem 1. 
Januar 2024 und dem 31. Dezember 2026 abgeschlossen wurden, unterliegen einer 
Ersatzsteuer auf die Einkommensteuer (IRPEF) sowie auf die regionalen und kommunalen 
Zuschläge in Höhe von 5 Prozent. 
 

H 

8-12 

Imposta sostitutiva per i 
lavoratori dipendenti privati su 

premi di risultato e forme di 
partecipazione agli utili 

d’impresa nonché su alcune 
maggiorazioni e indennità 

Reduzierung auf 1 Prozent der IRPEF ersetzende Steuer sowie der kommunalen und 
regionalen Zuschläge auf Beträge, die den Arbeitnehmern im Zusammenhang mit 
Leistungsprämien für die Jahre 2026 und 2027 ausgezahlt werden. Hinsichtlich des 
begünstigten Höchstbetrags wird der derzeitige jährliche Bruttobetrag von 3.000 Euro auf 
5.000 Euro angehoben. 

H 

13 

Norma temporanea di 
riduzione dell’IRPEF su 

dividendi di azioni di lavoratori 
dipendenti 

Die Regelung, wonach für Dividenden, die an Arbeitnehmer ausgezahlt werden und aus 
Aktien stammen, die von Unternehmen anstelle von Leistungsprämien zugeteilt wurden, 
50 Prozent des Betrags in die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer einbezogen 
werden, wird auf das Jahr 2026 ausgeweitet. 

H 

14 
Modifica alla disciplina fiscale 
delle prestazioni sostitutive del 
vitto rese in forma elettronica 

Der steuerfreie Geldwert, der vom Arbeitgeber an seine Arbeitnehmer ausgegebenen 
elektronischen „Essensgutscheine“ wird von 8 Euro auf 10 Euro erhöht. 

H 

15 
Misure in favore delle imprese 

del settore agricolo 

Die IRPEF-Vergünstigungsregelung für das Jahr 2025 wird auch auf das Jahr 2026 für die 
von direkt bewirtschaftenden oder professionellen Landwirten, die in der 
landwirtschaftlichen Sozialversicherung eingetragen sind, erklärten Einkünfte aus Grund 
und Boden sowie aus Landwirtschaft ausgeweitet. 

H 

16 
Gestione anagrafica unica 

degli impianti di produzione di 
energia elettrica (GAUDI)) 

Die Bestimmung zielt darauf ab, die Verwaltung und Überwachung elektrischer Anlagen zu 
vereinfachen und Transparenz sowie Digitalisierung im Energiesektor zu fördern. 

H 

17 
Modifiche alla disciplina sulle 

locazioni brevi 

Ab dem Jahr 2026 wird die Anwendung des Pauschalbesteuerungsregimes („cedolare 
secca“) für Immobilien, die mittels Kurzzeitvermietung vermietet werden, auf zwei Objekte 
beschränkt (statt der derzeit vorgesehenen vier). Dementsprechend gilt ab dem dritten 

H 
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Objekt (statt ab dem fünften), dass die Vermietungstätigkeit als gewerblich ausgeübt 
angesehen wird. 

18-21 
Misure in favore dei dipendenti 
di strutture turistico-alberghiere 

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 30. September 2026 wird den Beschäftigten 
im Tourismus-, Beherbergungs- und Thermalbereich eine besondere Zusatzleistung in 
Höhe von 15 Prozent des Bruttolohns für Überstunden an Feiertagen oder für Nachtarbeit 
gewährt. 

H 

22 

Detrazioni delle spese per 
interventi di recupero del 
patrimonio edilizio e di 

riqualificazione energetica 
degli edifici 

Der Renovierungsbonus bleibt für das Jahr 2026 bei 50 % für Erstwohnungen und bei 36 % 
für Zweitwohnungen bestehen. Er gilt für Gesamtausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 
96.000 Euro pro Immobilieneinheit und auch für Maßnahmen an Gemeinschaftsteilen von 
Wohngebäuden. Dieselben Prozentsätze gelten auch für Maßnahmen zur Beseitigung 
architektonischer Barrieren. Der Ökobonus beträgt im Jahr 2026 50 % für Hauptwohnungen 
und 36 % für Zweitwohnungen. Der Möbelbonus bleibt ebenfalls im Jahr 2026 in Kraft. Der 
Satz liegt bei 50 % und wird auf eine maximale Ausgabensumme von 5.000 Euro berechnet. 

H 

23 
Interventi di rigenerazione 

urbana 

Maßnahmen zur Stadterneuerung oder -aufwertung sind nicht nur für Gebäude zulässig, für 
die eine baurechtliche Genehmigung im Rahmen einer Sanierung erteilt wurde, sondern 
auch für solche, für die die Genehmigung im Rahmen der Sanierung ‚erlangt‘ wurde, das 
heißt entweder ausdrücklich erteilt oder durch Verfahrensmechanismen zustande 
gekommen ist, die zur Erlangung der Genehmigungswirkung führen, ohne dass eine 
ausdrückliche Erteilung erfolgt. 

H 

24 

Adeguamento 
dell’autorizzazione di spesa 
relativa alla quota cinque per 

mille 

Ab dem Jahr 2026 wird die Ausstattung der Mittel für die Auszahlung des Fünf-Promille-
Anteils der Einkommensteuer (IRPEF) erhöht. 

H 

25-26 

Misure in materia di imposta 
sostitutiva sui redditi prodotti 

all'estero realizzati da persone 
fisiche che trasferiscono la 
propria residenza fiscale in 

Italia 

Der Betrag der Ersatzsteuer auf im Ausland erzielte Einkünfte von natürlichen Personen, 
die ihren steuerlichen Wohnsitz nach Italien verlegen, wird von 200.000 auf 300.000 Euro 
angehoben. 

H 

27 
Condizioni di accesso al 

regime forfetario 

Die Bestimmung aus dem Haushaltsgesetz 2025, die die Einkommensgrenze für 
Arbeitnehmer (oder vergleichbare Einkünfte) von 30.000 Euro auf 35.000 Euro angehoben 
hat, ab der der Zugang zum Pauschalregime ausgeschlossen ist, wird auf das Jahr 2026 
ausgedehnt. 

H 

29-31 
Disposizioni in materia di 
imposta sulle transazioni 

finanziarie 

Es ist vorgesehen, den Satz der sogenannten Tobin-Steuer sowohl für die Übertragung des 
Eigentums von Aktien und anderen Beteiligungsinstrumenten (von 0,2 % auf 0,4 %) als 
auch für Hochfrequenzhandel mit Finanzinstrumenten (von 0,02 % auf 0,04 %) zu erhöhen. 

H 

32-34 
Disposizioni sul computo del 
patrimonio mobiliare ai fini 

dell’ISEE 

Für die Berechnung des ISEE werden auch Guthaben im Ausland in Fremdwährung, 
Kryptowährungen sowie ins Ausland überwiesene Geldbeträge berücksichtigt. 

H 

 
35-41 

Assegnazione agevolata beni 
ai soci ed estromissione dei 
beni delle imprese individuali 

Handelsgesellschaften, die bis zum 30. September 2026 nicht betriebsnotwendige Güter 
(Immobilien oder registrierte bewegliche Güter) ihren Gesellschaftern zuweisen oder 
übertragen, entrichten in zwei Raten eine Ersatzsteuer in Höhe von 8 % (bzw. 10,5 %, wenn 
die Gesellschaft nicht operativ ist) auf die Differenz zwischen dem gemeinen Wert und den 
steuerlich anerkannten Anschaffungskosten dieser Güter. 

H 

42-43 

Razionalizzazione della 
disciplina in materia di 

rateizzazione per la tassazione 
delle plusvalenze sui beni 

strumentali 

Die Regelung zur Ratenzahlung der Besteuerung von auf Anlagegütern erzielten 
Veräußerungsgewinnen wird neu definiert und gilt ab dem Steuerzeitraum, der auf den am 
31. Dezember 2025 laufenden Zeitraum folgt. 

H 

44-45 
Affrancamento straordinario 

delle riserve in sospensione di 
imposta 

Auch für das Jahr 2026 bleibt die Regelung bestehen, die es ermöglicht, Rücklagen von der 
Steueraufschiebung durch die Zahlung einer festgelegten Ersatzsteuer freizustellen. 

H 

46-50 

Revisione della disciplina dei 
dividendi infra-UE IRAP e della 

disciplina delle istanze di 
rimborso 

Ab dem Steuerzeitraum, der am 31. Dezember 2025 läuft, werden Dividenden innerhalb der 
EU oder des EWR (mit denen Italien ein Abkommen über einen effektiven 
Informationsaustausch abgeschlossen hat), die von Banken, Finanzintermediären und 
italienischen Versicherungsunternehmen bezogen werden, zu 95 % ihres Betrags nicht in 
die Bemessungsgrundlage der IRAP einbezogen. 

H 

51-55 
Modifica alla disciplina dei 

dividendi 
Die steuerliche Behandlung von Dividenden und Veräußerungsgewinnen, die von 
Unternehmern sowie von ansässigen Gesellschaften oder Einrichtungen erzielt werden, 

H 
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wird geändert. Der Zugang zum entsprechenden ‚Freistellungsregime‘, das zur Vermeidung 
von Doppelbesteuerung vorgesehen ist, wird eingeschränkt und gilt nur für Beteiligungen, 
die direkt oder indirekt über kontrollierte Gesellschaften in Höhe von mindestens 5 % oder 
mit einem Wert von mindestens 500.000 Euro gehalten werden. 
 

56-58 
Regime della deducibilità delle 
svalutazioni su crediti verso la 

clientela per perdite attese 

Für den Steuerzeitraum nach dem am 31. Dezember 2025 laufenden und für die folgenden 
drei Jahre wird für Finanzintermediäre festgelegt, dass bei Guthaben der ersten und zweiten 
Risikostufe Wertberichtigungen, die ausschließlich aus der Anwendung des Modells zur 
Erfassung der Rückstellung für erwartete Kreditverluste resultieren, in fünf gleichen Raten 
ab dem Geschäftsjahr abzugsfähig sind, in dem der Verlust in der Gewinn- und 
Verlustrechnung erfasst wird. 

H 

59-64 Imposta sui premi assicurativi 
Es ist eine erhebliche Erhöhung der Prämien für Kfz-Versicherungen vorgesehen, die die 
Deckung ‚Fahrerunfall‘ betreffen, wobei der Satz von 2,5 % auf 12,5 % steigt, mit einer 
rückwirkenden Geltung von zehn Jahren. 

H 

65-67 

Valutazione di talune tipologie 
di titoli da parte di soggetti che 
non adottano i principi contabili 

internazionali 

In den Geschäftsjahren 2025 und 2026 wird den Unternehmen, die die internationalen 
Rechnungslegungsgrundsätze nicht anwenden, die Möglichkeit eingeräumt, Wertpapiere, 
die nicht dauerhaft in ihrem Vermögen verbleiben sollen, anhand ihres Buchwerts statt 
anhand des aus der Marktentwicklung abgeleiteten Veräußerungswerts zu bewerten, mit 
Ausnahme von dauerhaften Wertminderungen. 

H 

68-73 
Revisione del contributo 

straordinario e affrancamento 
della riserva 

Die Regelung zur außerordentlichen Steuer auf die Zinsmargen der im Staatsgebiet tätigen 
Banken, die mit dem Gesetzesdekret Nr. 104/2023 eingeführt wurde, wird geändert. 

H 

74-75 
Incremento dell’aliquota IRAP 

per gli enti creditizi e le 
imprese di assicurazione 

Die IRAP-Sätze für Banken und Finanzgesellschaften sowie für Versicherungsunternehmen 
werden für den Steuerzeitraum nach dem am 31. Dezember 2025 laufenden und für die 
beiden folgenden um zwei Prozentpunkte erhöht. 

H 

76-81 
Sospensione della deduzione 

dei componenti negativi 
connessi alle DTA 

Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für die Körperschaftsteuer (IRES) und die 
Regionalsteuer (IRAP) für Finanzintermediäre wird eine teilweise Verschiebung bestimmter 
abzugsfähiger negativer Einkommensbestandteile vorgesehen, die im Steuerzeitraum zum 
31. Dezember 2027 anfallen. Diese werden in gleichen Raten auf den Steuerzeitraum zum 
31. Dezember 2028 und den darauffolgenden verteilt. 

H 

82-
101 

Definizione agevolata dei 
carichi affidati all’agente della 

riscossione 

Es wird eine begünstigte Regelung für die Definition von Schulden vorgesehen, die dem 
Vollstreckungsagenten im Zeitraum vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2023 
anvertraut wurden und aus der Nichtzahlung von Steuern gemäß den Jahreserklärungen 
und den Liquidationstätigkeiten oder aus der Nichtzahlung von 
Sozialversicherungsbeiträgen an das INPS resultieren, mit Ausnahme derjenigen, die 
infolge einer Feststellung gefordert werden. 

H 

111-
115 

Misure di contrasto agli 
inadempimenti in materia di 

imposte dirette e di imposta sul 
valore aggiunto 

Bei unterlassener Abgabe der Mehrwertsteuererklärung kann die Steuerbehörde die 
Festsetzung der Steuer vornehmen, auch unter Nutzung automatisierter Verfahren, auf 
Grundlage der ausgestellten und empfangenen elektronischen Rechnungen, der 
übermittelten telematischen Kassendaten sowie der aus den Mitteilungen zu den 
periodischen Abrechnungsdaten ableitbaren Elemente. 

H 

116 
Misure di contrasto alle 
indebite compensazioni 

Der Betrag der im Steuerregister eingetragenen Summen, ab dem eine Verrechnung von 
Steuern unterschiedlicher Art (sogenannte horizontale oder externe Verrechnung) nicht 
mehr zulässig ist, wird von 100.000 Euro auf 50.000 Euro reduziert. 

H 

117-
118 

Estensione del patrimonio 
informativo dell’Agenzia delle 

entrate – Riscossione 

Im Rahmen der Umsetzung der ‚Reform der Steuerverwaltung‘ des PNRR stellt die Agentur 
der Einnahmen (Agenzia delle Entrate-Riscossione) die Daten zu den Umsätzen bereit, die 
sich aus dem System der elektronischen Rechnungsstellung und der telematischen 
Übermittlung der Rechnungen und der entsprechenden Daten ergeben, die im 
vorangegangenen Halbjahr von den im Steuerregister eingetragenen Schuldnern 
ausgestellt wurden. 

H 

119-
124 

Accise sui tabacchi lavorati e 
imposte di consumo sui 

prodotti succedanei dei prodotti 
da fumo 

Es ist ein schrittweiser Anstieg des festen Mindestbetrags der Verbrauchsteuern auf 
Zigaretten, Zigarillos und Schnitttabak in den Jahren 2026–2028 vorgesehen. 

H 

125 
Differimento dell’entrata in 

vigore della plastic tax e della 
sugar tax 

Das Inkrafttreten der Plastiksteuer und der Zuckersteuer (Verbrauchsteuer auf gesüßte 
alkoholfreie Getränke) wird auf den 1. Januar 2027 verschoben. 

H 

126-
128 

Contributo per le spese 
amministrative doganali sulle 

piccole spedizioni 

Es wird ein Beitrag von 2 Euro für den Versand von Waren mit geringem Wert (d. h. nicht 
höher als 150 Euro) aus Nicht-EU-Ländern eingeführt, der von den Zollämtern bei der 
endgültigen Einfuhr dieser Waren erhoben wird. 

H 
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129 
Allineamento delle accise sulla 

benzina e sul gasolio usato 
come carburante 

Die Verbrauchsteuersätze auf Benzin und Diesel, die als Kraftstoff verwendet werden, 
werden angeglichen und beide auf 672,90 Euro je tausend Liter festgesetzt. Von der 
Erhöhung der Verbrauchsteuer ausgenommen sind Kraftstoffe, die für landwirtschaftliche 
Zwecke, für Maschinen oder stationäre Motoren in Industrieanlagen oder für Geräte zur 
Warenbewegung in Häfen verwendet werden. 
Die Mehreinnahmen aus der durch diese Bestimmung vorgesehenen Erhöhung, 
abzüglich der finanziellen Auswirkungen der Steuervergünstigungen auf die 
Verbrauchsteuern, werden dem Fonds für die Umsetzung der Steuerdelegation 
gemäß Artikel 62 Absatz 1 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 209 von 2023 
zugewiesen, abzüglich des Anteils, der den Regionen mit Sonderstatut und den 
autonomen Provinzen Trient und Bozen zusteht. 

H 

130 

Limite alla deduzione delle 
svalutazioni delle obbligazioni 
iscritte tra le immobilizzazioni 

finanziarie 

Die Grenzen für die Abzugsfähigkeit von Wertberichtigungen auf Anleihen für 
Körperschaftsteuersubjekte (IRES) werden geändert. 

H 

131-
132 

Norme di razionalizzazione 
delle regole di determinazione 

del reddito d’impresa 

Für das Jahr 2026 werden – in Erwartung der Umsetzung des Steuergesetzes Nr. 111/2023 
– ein Steuerregime für den Wiederverkauf eigener Aktien, die Abzugsfähigkeit von 
Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktienoptionsplänen sowie spezifische Regeln für 
die Abzugsfähigkeit der Kosten von Unternehmensmarken, des Firmenwerts und 
immaterieller Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer festgelegt. 

H 

133-
136 

Limiti alla deducibilità degli 
interessi passivi 

Die Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen für Finanzintermediäre wird vorübergehend 
eingeschränkt, wobei die vollständige Abzugsfähigkeit ab dem Steuerzeitraum 2030 wieder 
aufgenommen wird. 

H 

137 

Modifica alla disciplina fiscale 
degli emolumenti variabili 

erogati ai manager del settore 
finanziario 

Es wird festgelegt, dass der zusätzliche Steuersatz von 10 %, der auf variable Vergütungen 
erhoben wird, die das Dreifache des festen Gehaltsanteils von Führungskräften im 
Finanzsektor übersteigen (z. B. Boni und Aktienoptionen), nicht angewendet wird, sofern 
die Stelle, die diese Vergütungen zahlt, zugunsten von Einrichtungen des Dritten Sektors, 
die weder die Stelle kontrollieren noch von dieser oder von einer gemeinsamen 
Kontrollinstanz kontrolliert werden, einen Betrag leistet, der mindestens doppelt so hoch ist 
wie die geschuldete Zusatzsteuer. 

H 

138-
139 

Modifiche al calcolo della base 
imponibile IVA per obbligazioni 

permutative e dazioni di 
pagamento 

Die Kriterien zur Bestimmung der Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage für Lieferungen 
von Waren und Dienstleistungen, die als Gegenleistung für andere Waren oder 
Dienstleistungen oder zur Tilgung bestehender Verpflichtungen erbracht werden, werden 
geändert. Es wird vorgesehen, dass der Wert dieser Waren oder Leistungen nicht mehr 
dem normalen Wert der gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen entspricht, 
sondern den vom Abgeber oder Dienstleister getragenen Kosten für die Durchführung der 
Lieferung oder Leistung. 

H 

140-
142 

Estensione dell’obbligo di 
pagamento della ritenuta sulle 

provvigioni per rapporti di 
intermediazione commerciale 

In die Pflicht zur Zahlung der Quellensteuer auf Provisionen für Kommissions-, Agentur-, 
Vermittlungs-, Handelsvertretungs- und Geschäftsvermittlungsverhältnisse werden einige 
zuvor ausgenommene Subjekte einbezogen, wie beispielsweise Reise- und 
Tourismusagenturen. 

H 

144 
Imposta sostitutiva per la 

rideterminazione del costo 
fiscale delle partecipazioni 

Der Satz der Ersatzsteuer für die Neubewertung der Anschaffungskosten (steuerlicher 
Wert) von gehandelten und nicht gehandelten Beteiligungen wird von 18 % auf 21 % erhöht. 
 

H 

145-
146 

Esenzione dall’imposta di bollo 
su alcuni contratti di credito 

Es wird eine Befreiung von der Stempelsteuer für bestimmte Kategorien von Kreditverträgen 
eingeführt, die ab dem 20. November 2026 abgeschlossen werden. 

H 

147-
150 

Disposizioni in materia di 
giustizia tributaria 

Es wird in die Regelung des neuen Systems der Steuergerichtsbarkeit eingegriffen. H 

151 
Gioco numerico a totalizzatore 

Win for Italia Team 

Es wird ein neues Totalisatorspiel mit der Bezeichnung Win for Italia Team eingeführt.  
Der Anteil der staatlichen Abgabe, abzüglich des Anteils für die Regionen mit 
Sonderstatut, wird dem Kapitel zur Finanzierung des CONI zugewiesen, das im 
Haushaltsplan des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen veranschlagt ist. 

H 

153-
155 

Esonero contributivo per 
assunzioni a tempo 

indeterminato nell’anno 2026 

Es ist vorgesehen, Arbeitgebern für Neueinstellungen im Jahr 2026 eine teilweise Befreiung 
für einen Zeitraum von höchstens vierundzwanzig Monaten von dem Anteil der 
Sozialversicherungsbeiträge zu gewähren. 

H 

156 
Lavoro occasionale in 

agricoltura 
Ab 2026 wird die derzeit bis 2025 geltende Übergangsregelung für gelegentliche Arbeit in 
der Landwirtschaft dauerhaft eingeführt. 

H 
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157 Contratti di rete in agricoltura 
Es wird eine gesetzliche Änderung der geltenden Regelung zu Netzverträgen in der 
Landwirtschaft vorgenommen, wobei vorgesehen wird, dass die Vertragsparteien ihren 
Anteil an die anderen Parteien des Vertrags abtreten können. 

H 

158-
161 

Modifiche alla disciplina 
sull’assegno di inclusione 

Bezieher des Eingliederungszuschusses (ADI), die nach Ablauf der ersten 18 Monate einen 
Antrag auf Verlängerung stellen, erhalten die Leistung weiterhin ohne Unterbrechung, 
jedoch wird die erste Monatszahlung des neuen Zeitraums nur zu 50 % gewährt. 

H 

162-
163 

Ape sociale Die Sozialrente (Ape sociale) wird bis zum 31. Dezember 2026 gewährt. H 

164-
174 

Proroga ammortizzatori sociali 
mediante utilizzo del Fondo 
sociale per occupazione e 

formazione 

Einige Maßnahmen zur Einkommensunterstützung werden verlängert, wie beispielsweise 
die Zulage für Beschäftigte in der Fischerei und in Callcentern sowie die 
Einkommensaufstockung für ehemalige Ilva-Mitarbeiter. 

H 

176 
Modalità di erogazione della 
liquidazione anticipata della 

NASpI 

Die Modalitäten für die Auszahlung der vorzeitigen Abfindung der NASpI werden geändert. 
 

H 

179 
Incremento delle maggiorazioni 

sociali per pensionati in 
condizioni di disagio 

Eine Erhöhung der Sozialzuschläge für Rentner in schwierigen Lebenslagen wird 
vorgesehen. 

H 

185-
193 
197-
198 

Misure in materia di 
adeguamento dei requisiti di 

accesso al pensionamento alla 
variazione della speranza di 

vita e sui termini di liquidazione 
delle indennità di fine servizio 

dei dipendenti pubblici 

Es wird eine Anpassung der Alters- und Beitragsvoraussetzungen für den Zugang zur Rente 
vorgenommen, um den alle zwei Jahre festgelegten Anstieg der Lebenserwartung zu 
berücksichtigen. Vorgesehen ist eine schrittweise Erhöhung der Alters- und 
Beitragsanforderungen für den Zugang zur Alters- und vorzeitigen Rente. 

H 

194 

Incentivo per la prosecuzione 
dell’attività lavorativa dopo il 

conseguimento dei requisiti per 
il trattamento pensionistico 

anticipato 

Es wird ein Anreiz für die Fortsetzung der Erwerbstätigkeit von abhängig Beschäftigten, 
sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, vorgesehen, die ein Alter von 
mindestens 62 Jahren erreicht haben und eine Mindestbeitragszeit von 41 Jahren (Quote 
103) oder die allgemein für die Anerkennung der vorzeitigen Rente erforderliche 
Beitragszeit unabhängig vom Alter, erfüllen. Der Arbeitnehmer kann den Arbeitgeber um 
die Auszahlung des Betrags bitten, der dem Arbeitnehmeranteil der Beiträge entspricht. 

H 

195 
Prestazioni della previdenza 
complementare al fine del 
pensionamento anticipato 

Es wird die Möglichkeit vorgesehen, dass der Versicherte beantragen kann, dass auch der 
theoretische Wert einer oder mehrerer Leistungen der ergänzenden Altersvorsorge bei der 
Erreichung der monatlichen Schwellenbeträge berücksichtigt wird, die für die Auszahlung 
der Alters- oder vorzeitigen Rente erforderlich sind. 

H 

196 

Omesso versamento di 
contributi per l'assicurazione 

obbligatoria di invalidità, 
vecchiaia e superstiti 

Die Aktualisierung der Tabellen mit den Tarifen, die der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer 
an das INPS zahlen muss, um im Falle nicht gezahlter und verjährter Rentenbeiträge durch 
den Arbeitgeber (oder Auftraggeber) eine lebenslange Rente zu begründen, wird einem 
entsprechenden Ministerialdekret übertragen. 

H 

199-
200 

Disposizioni per il 
rafforzamento degli 

investimenti in infrastrutture da 
parte delle forme 

pensionistiche complementari 

Es wird die Möglichkeit vorgesehen, dass Pensionsfonds auch indirekt in Finanzinstrumente 
investieren können, die von Unternehmen und Einrichtungen ausgegeben werden, die 
überwiegend an der Ausarbeitung oder Umsetzung von Projekten in den Bereichen 
Tourismus, Kultur, Ökologie, Wasserwirtschaft, Straßen- und Eisenbahninfrastruktur usw. 
beteiligt sind. 

H 

201-
202 

Disposizioni in materia di 
previdenza complementare 

Mit Wirkung ab dem Steuerzeitraum für das Jahr 2026 wird die jährliche Höchstgrenze für 
die Abzugsfähigkeit von Beiträgen zur ergänzenden Altersvorsorge, die vom Arbeitnehmer 
und vom Arbeitgeber oder Auftraggeber gezahlt werden, von 5.164,57 Euro auf 5.300 Euro 
angehoben. 

H 

203-
205 

Disposizioni sugli 
accantonamenti inerenti ai 

trattamenti di fine rapporto e 
sul relativo Fondo INPS 

nonché sulle adesioni alla 
previdenza complementare per 

i lavoratori dipendenti del 
settore privato 

Das Kriterium zur Bestimmung der privaten Arbeitgeber, die verpflichtet sind, die 
Rückstellungen für die Abfertigungen ihrer Arbeitnehmer an einen INPS-Fonds zu zahlen, 
wird geändert. 

H 

206-
207 

Misura di integrazione al 
reddito delle lavoratrici madri 

con due o più figli 

Die Umsetzung der teilweisen Beitragsbefreiung zugunsten von Arbeitnehmerinnen, 
abhängig Beschäftigten und Selbstständigen, die Mütter von zwei oder mehr Kindern sind, 
wird vom Jahr 2026 auf 2027 verschoben. 

H 
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208-
209 

Modifiche del calcolo dell’ISEE 
relative alla casa di abitazione 
e alla scala di equivalenza e 

valide con riferimento 
all’applicazione di alcuni istituti 

e Norme in materia di DSU 
precompilata 

Es wird eine bedeutende Änderung bei der Berechnung des Indikators für die gleichwertige 
wirtschaftliche Lage (ISEE) in Bezug auf die erste Eigentumswohnung eingeführt. Die 
wichtigste Neuerung betrifft die Anhebung der Schwelle des Katasterwerts der Immobilien, 
die bei der Berechnung des ISEE vom Vermögen ausgeschlossen werden. Zuvor lag diese 
Schwelle bei 52.500 Euro, mit der neuen Regelung wird sie auf 91.500 Euro erhöht. Das 
bedeutet, dass Immobilien mit einem Katasterwert von bis zu etwa 544,64 Euro nicht mehr 
im Vermögen berücksichtigt werden, wodurch sich die Vermögensauswirkung auf die ISEE-
Berechnung verringert. 

H 

211-
213 

Esonero contributivo per 
promuovere l’assunzione di 

madri lavoratrici 

Es ist vorgesehen, privaten Arbeitgebern eine vollständige Befreiung von der Zahlung der 
Sozialversicherungsbeiträge zu gewähren, wenn sie ab dem 1. Januar 2026 Frauen 
einstellen, die Mütter von mindestens drei Kindern unter 18 Jahren sind und seit mindestens 
sechs Monaten keine regelmäßig vergütete Beschäftigung haben. 

H 

214-
218 

Incentivi per la trasformazione 
a tempo parziale dei contratti di 
lavoro per alcune categorie di 

soggetti 

Ab dem 1. Januar 2026 wird zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern mit mindestens drei im Haushalt lebenden Kindern 
bis zur Vollendung des zehnten Lebensjahres des jüngsten Kindes oder ohne 
Altersbegrenzung im Falle von Kindern mit Behinderung ein Vorrang bei der Umwandlung 
des Arbeitsvertrags von Vollzeit in Teilzeit eingeräumt. 

H 

219-
220 

Congedi parentali e congedi 
per malattia di figli minorenni 

Der Anwendungsbereich der Elternzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird 
erweitert. Insbesondere betrifft die Erweiterung die Anwendbarkeit auch in Bezug auf Kinder 
im Alter zwischen 12 und 14 Jahren und im Falle einer nationalen oder internationalen 
Adoption oder einer Pflegeaufnahme in Bezug auf Minderjährige bis zum 14. Jahr des 
Eintritts in die Familie anstelle bis zum 12. Jahr. Außerdem wird die Obergrenze für die 
krankheitsbedingten Freistellungen für Kinder von 5 auf 10 Arbeitstage pro Jahr angehoben, 
die von jedem Elternteil in Anspruch genommen werden können, und die Anwendbarkeit 
der Regelung wird auf Minderjährige im Alter zwischen 8 und 14 Jahren ausgedehnt. 

H 

221 
Prolungamento del contratto di 
lavoro stipulato in sostituzione 

delle lavoratrici in congedo 

Es wird die Möglichkeit vorgesehen, den Arbeitsvertrag der Arbeitnehmerin oder des 
Arbeitnehmers – die befristet eingestellt wurden, um Arbeitnehmerinnen während des 
Mutterschafts- oder Elternurlaubs gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret 151/2001 zu 
ersetzen – für einen zusätzlichen Zeitraum der Einarbeitung der vertretenen Arbeitnehmerin 
zu verlängern, wobei die Dauer jedoch nicht über das erste Lebensjahr des Kindes 
hinausgehen darf. 

H 

351-
356 

Farmacia dei servizi 

Es wird verfügt, dass die von den Apotheken erbrachten Leistungen dauerhaft in das 
nationale Gesundheitswesen integriert werden. Die öffentlichen und privaten Apotheken, 
die in Vereinbarung mit dem nationalen Gesundheitsdienst tätig sind, werden daher als 
Einrichtungen anerkannt, die Gesundheits- und Sozialleistungen erbringen. 

H 

357-
361 

Indennità per il personale 
sanitario e socio-sanitario e 

maggiorazioni per prestazioni 
aggiuntive del personale 

sanitario 

Es ist vorgesehen, die im Artikel 1, Absätze 350 bis 353, des Gesetzes vom 30. Dezember 
2024, Nr. 207, bereitgestellten Mittel zu erhöhen, um durch die nationalen Tarifverträge 
bestimmte Zulagen für einige Kategorien von Gesundheits- und Sozialgesundheitspersonal 
anzuheben. 

N
R 

362-
365 

Assunzioni di personale nel 
Servizio sanitario nazionale 

Es wird vorgesehen, unbefristete Einstellungen von Gesundheitspersonal durch die 
Einrichtungen und Unternehmen des nationalen Gesundheitsdienstes vorzunehmen, 
abweichend von den geltenden Ausgabenbeschränkungen für das Personal des regionalen 
Gesundheitsdienstes. 

N
R 

369-
370 

Ripartizione del Fondo farmaci 
innovativi 

Es wird bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2026 sämtliche Regionen sowie die autonomen 
Provinzen Trient und Bozen Zugang zu den Mitteln des Fonds für innovative Arzneimittel 
erhalten, abweichend von den gesetzlichen Vorschriften, welche für die Sonderautonomien 
die regionale und provinziale Beteiligung an der laufenden Finanzierung des 
Gesundheitswesens vorsehen. 

H 

373-
375 

Aggiornamento delle 
piattaforme informatiche 

dell’INPS per il potenziamento 
dell’assistenza a tutela della 

salute psicologica e 
psicoterapica 

Es werden Bestimmungen zum sogenannten Psychologenbonus erlassen. Absatz 374 
bestimmt, dass ab dem Jahr 2026 die für die Finanzierung des genannten Beitrags 
vorgesehenen Mittel an das INPS übertragen werden. 
 

H 

376-
380 

Revisione annuale del 
Prontuario farmaceutico 

nazionale 

Zwecks der Rationalisierung der Arzneimittelausgaben wird vorgesehen, dass die 
Italienische Arzneimittelagentur (AIFA) jährlich und jedenfalls bis spätestens 30. November 
des dem Bezugsjahr vorangehenden Jahres die Überprüfung und Aktualisierung des 
nationalen Arzneimittelverzeichnisses (PFN) der vom nationalen Gesundheitsdienst 
erstattungsfähigen Arzneimittel vornimmt. 

H 
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381-
385 

Dematerializzazione della 
ricetta per l’erogazione dei 

prodotti per celiaci 

Es wird die Implementierung der Verfahren zur Erstellung des entmaterialisierten 
Gutscheins für die Bereitstellung glutenfreier Produkte zu Lasten des nationalen 
Gesundheitsdienstes vorgesehen. Dieser Gutschein kann von Personen mit Zöliakie in 
Apotheken, Parapharmazien, spezialisierten Lebensmittelgeschäften sowie in Geschäften 
des organisierten Einzelhandels verwendet werden, mit denen die Regionen und 
autonomen Provinzen entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen haben. 

H 

386-
395 

Altre disposizioni in materia di 
farmaceutica 

Die Absätze ändern verschiedene Bestimmungen im Bereich des Arzneimittelsektors (z. B.: 
Ausgabenobergrenze für Direktkäufe von Arzneimitteln, Obergrenze für Direktkäufe von 
medizinischen Gasen, Kürzung des Fonds für innovative Arzneimittel, Payback in Höhe von 
1,83 % usw.).  

H 

396 
Procedure pubbliche di 

acquisto dei farmaci non 
biologici 

Es werden die Verfahren für den Erwerb von nicht-biologischen Arzneimitteln durch 
öffentliche Stellen geregelt, für die der Patentschutz abgelaufen ist oder für die 
entsprechende gleichwertige Arzneimittel auf dem Markt verfügbar sind. 

H 

399 
Spesa per l’acquisto di 

dispositivi medici 

Es wird festgelegt, dass ab dem Jahr 2026 die nationale Ausgabenobergrenze für 
Medizinprodukte auf 4,6 Prozent angehoben wird. Die Bestimmung präzisiert ferner, dass 
die Verfahren zur Festlegung der vorgesehenen regionalen Obergrenzen unverändert 
bleiben. 

H 

400-
401 

Disposizioni sui limiti di spesa 
per l’acquisto di prestazioni 
sanitarie da soggetti privati 

accreditati 

Es wird festgelegt, dass ab dem Jahr 2026 die regionale Ausgabenobergrenze für den 
Erwerb von Gesundheitsleistungen durch akkreditierte private Leistungserbringer, 
spezifisch für ambulante Fachärztliche Versorgung sowie der Krankenhausversorgung um 
einen Prozentpunkt erhöht wird. 

A 

402-
404 

Ospedali di rilievo nazionale e 
di alta specializzazione 

Es wird vorgesehen, dass im Jahr 2026 in experimenteller Form ein spezifisches Projekt für 
öffentliche wissenschaftliche Kranken- und Pflegeinstitute (IRCSS), sowie für 
Krankenhäuser von nationaler Bedeutung und mit hoher Spezialisierung gestartet wird, um 
innovative Modelle der klinisch-organisatorischen Verwaltung zu fördern und die Qualität 
der von den Krankenhäusern erbrachten Versorgung zu verbessern. 

N
R 

420-
421 

Aumento del fondo destinato ai 
bambini affetti da malattie 
oncologiche e misure in 

materia di epilessia 
farmacoresistente 

Absatz 421 bestimmt, dass bei Personen, die an medikamentenresistenter Epilepsie leiden 
und deren Zustand vom für Epilepsien zuständigen Arzt gemäß den nationalen und 
internationalen Leitlinien bescheinigt wurde, die Notwendigkeit einer hohen oder sehr hohen 
Unterstützung gemäß Artikel 3, Absätze 1 und 3 des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 
104, anerkannt wird. 

H 

423-
424 

Misure per il contenimento dei 
consumi energetici delle 

strutture sanitarie 

Absatz 423 bestimmt, dass ein technischer Ausschuss eingerichtet wird, mit dem Ziel, den 
Energieverbrauch der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen zu analysieren und 
Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung zu ermitteln sowie zur Erreichung des wirtschaftlichen 
Gleichgewichts der Einrichtungen des Gesundheitssektors beizutragen. 

N 

437 

Comunicazioni concernenti 
pagamenti in contanti per 

l'acquisto di beni e di 
prestazioni di servizi legate al 

turismo 

Es wird festgelegt, dass die Schwelle des Einzelbetrags für Transaktionen, ab der die nicht 
zur Rechnungsstellung verpflichteten Personen (Einzelhändler, Anbieter von 
Personenbeförderungsdiensten, Betreiber von Lokalen zur Abgabe von Speisen und 
Getränken usw.) sowie Reise- und Tourismusagenturen eine Mitteilung an die 
Steuerbehörde über die einzelnen Vorgänge vornehmen müssen, bei denen Zahlungen für 
den Erwerb von Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Tourismus von 
im Ausland ansässigen Personen in bar erfolgen, von 1.000 Euro auf 5.000 Euro 
angehoben wird. 

H 

454-
459 

Credito d’imposta imprese dei 
settori della produzione 

primaria dei prodotti agricoli e 
della pesca e dell’acquacoltura 

Es wird ein Steuerkredit für Unternehmen gewährt, die im Bereich der Primärproduktion 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie im Bereich der Fischerei und Aquakultur tätig sind 
und Investitionen in materielle und immaterielle Anlagegüter tätigen. 

H 

467 

Misure in materia di 
rinnovamento e potenziamento 

degli impianti da fonti 
rinnovabili 

Es wird vorgesehen, dass für Maßnahmen zur Leistungsanpassung bestehender Anlagen 
aus erneuerbaren Energiequellen auf Flächen des Gemeindeeigentums deren vorherige 
Entwidmung erfolgt. 

H 

487-
494 

Misure in materia di definizione 
e applicazione dei prezzari 

relativi ai prodotti, alle 
attrezzature e alle lavorazioni 

degli appalti di lavori 

Es wird die Erlassung eines Ministerialdekrets vorgesehen, nach vorheriger Stellungnahme 
der Gemeinsamen Konferenz, dem die Zuständigkeit für die Festlegung des nationalen 
Preisverzeichnisses für öffentliche Bauaufträge übertragen wird. Das Preisverzeichnis ist 
jährlich zu aktualisieren, in Übereinstimmung mit den im Vergabegesetzbuch vorgesehenen 
Kriterien zu erstellen und dient als Referenzinstrument zur Unterstützung der Ausarbeitung 
der von den Regionen anzuwendenden Preisverzeichnisse. 

H 

538-
549 

Bonus valore cultura 
Es wird ein elektronischer Bonus mit der Bezeichnung «Bonus valore cultura» eingeführt, 
der dem Erwerb von kulturellen Materialien und Produkten dient und jungen Menschen 
gewährt wird, die ab dem Jahr 2026 spätestens im Jahr der Vollendung des neunzehnten 

H 
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Lebensjahres das Abschlusszeugnis an einer weiterführenden Schule oder einer 
gleichgestellten Bildungseinrichtung erworben haben. Dieses Instrument ersetzt ab dem 1. 
Januar 2027 die «Carta della cultura giovani» sowie die «Carta del merito». 

584 

Esclusione dal calcolo 
dell’ISEE di immobili distrutti o 
non agibili in seguito a calamità 

naturali 

Die Übergangsbestimmung, die vorsieht, dass im Rahmen der Berechnung des Indikators 
der Vermögenssituation – maßgeblich für die Feststellung des ISEE des Familienverbands 
– Immobilien, die infolge von Naturkatastrophen zerstört oder unbewohnbar sind, nicht 
berücksichtigt werden, wird auf das Jahr 2026 ausgedehnt. 

H 

622-
623 

Qualità delle acque destinate 
al consumo umano 

Die Fristen gemäß Artikel 24, Absätze 1 und 2, des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 18 
aus dem Jahr 2023 (Umsetzung der Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch) werden um sechs Monate verschoben. 

H 

624 
Modifica al Codice dei contratti 
pubblici per attuazione PNRR 

Die Bestimmung ändert, um die Erreichung der Ziele des PNRR sicherzustellen und in 
Umsetzung des Meilensteins M1C1-97ter desselben Plans, Artikel 126 Absatz 2 des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 31. März 2023, Nr. 36, indem nach den Worten „die im 
Finanzierungsplan der Maßnahme unter der Position ‚Unvorhergesehenes‘ angegeben 
sind“ die Worte „sowie, bis zu einer Grenze von 50 %, die Einsparungen aus den 
Ausschreibungsnachlässen“ eingefügt werden. 

H 

646-
648 

Modifiche in materia di 
approvazione del bilancio 

consolidato e di variazioni di 
bilancio 

Diese Absätze enthalten Änderungen am gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118 aus dem 
Jahr 2011 sowie am Einheitstext gemäß Gesetzesdekret Nr. 267 aus dem Jahr 2000, die 
die Genehmigung und die Übermittlung des konsolidierten Haushalts der Regionen und 
lokalen Körperschaften an die einheitliche Datenbank der öffentlichen Verwaltungen 
(BDAP) sowie die Verabschiedung von Maßnahmen zur Änderung des Regionalhaushalts 
betreffen. 

H 

649-
650 

Proroga delle disposizioni in 
materia di determinazione delle 

aliquote dell’addizionale 
regionale e comunale 

dell’IRPEF 

Die Möglichkeit für die Regionen und die autonomen Provinzen Trient und Bozen, 
differenzierte Steuersätze des regionalen Zuschlags zur Einkommensteuer auf der 
Grundlage der in Artikel 11 Absatz 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. 
Dezember 1986, Nr. 917, vorgesehenen Einkommensstufen – gültig bis zum Inkrafttreten 
des Haushaltsgesetzes 2025 – festzulegen, wird bis zum Jahr 2028 verlängert. Darüber 
hinaus wird infolge der eingeführten Änderungen die Möglichkeit, in analoger Weise 
differenzierte Steuersätze auch für den kommunalen Zuschlag zur Einkommensteuer 
festzulegen, ebenfalls bis 2028 verlängert. 

H 

657-
658 

Misure per le Regioni a 
statuto speciale e Province 

autonome 

Absatz 657 legt in Umsetzung der Bestimmungen des Absatzes 907 des 
Haushaltsgesetzes 2025 sowie der Vereinbarung vom 12. Dezember 2025 zwischen 
der Regierung und den Sonderautonomien die Ausgleichszahlungen fest, die den 
Regionen mit Sonderstatut und den autonomen Provinzen im Zusammenhang mit 
den Einnahmeausfällen aufgrund der im Haushaltsgesetz 2025 beschlossenen 
steuerrechtlichen Maßnahmen zustehen, und zwar insgesamt 100 Millionen Euro für 
jedes der Jahre 2026 und 2027 sowie 50 Millionen Euro für das Jahr 2028. 
Absatz 658 bestimmt im Hinblick auf die im Haushaltsgesetz 2026 beschlossenen 
steuerrechtlichen Maßnahmen, dass die Regierung und die Sonderautonomien bis 
spätestens 30. April 2026 gemäß Artikel 23 des Gesetzes Nr. 111 von 2023 eine 
Vereinbarung begünstigen, um die gegebenenfalls daraus resultierenden 
Ausgleichszahlungen mit der betroffenen Region oder autonomen Provinz 
abzustimmen. 

H 

659, 
661-
662 

Modifica delle modalità di 
calcolo del Fondo crediti di 

dubbia esigibilità e altre misure 
per il miglioramento della 

capacità di riscossione degli 
enti locali 

Es wird festgelegt, dass bis spätestens 31. März 2026 durch Erlass des Ministeriums für 
Wirtschaft und Finanzen Änderungen an den Vorschriften für die Gebietskörperschaften 
hinsichtlich der Modalitäten zur Berechnung des „Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
vorgenommen werden. 

H 

660 

Revisione della disciplina del 
Fondo pluriennale vincolato 

per interventi di investimento di 
modesto valore 

Es wird die Änderung des Anhangs 4/2 Abschnitt 5.4.9 des gesetzesvertretenden Dekretes 
Nr. 118 aus dem Jahr 2011 verfügt, der die Beibehaltung im zweckgebundenen 
Mehrjahresfonds betrifft, der für die Finanzierung nicht gebundener Ausgaben für öffentliche 
Arbeiten bestimmt ist. Die eingeführte Änderung regelt diese Möglichkeit der Beibehaltung 
auch für Verträge unterhalb der Schwellenwerte. 

H 

663-
664 

Contabilizzazione del fondo 
anticipazione di liquidità (FAL) 

per gli enti in dissesto e 
revisione delle regole di utilizzo 

Absatz 663 ändert Artikel 259 des Einheitstextes über die örtlichen Körperschaften (TUEL), 
der den Fall eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts regelt. Absatz 664 ändert Artikel 1 
des Gesetzes Nr. 145 von 2018 und ermöglicht es den örtlichen Körperschaften mit 
Haushaltsdefizit, den im vorangegangenen Haushaltsjahr entstandenen gebundenen 
Überschuss des laufenden Bereichs zu verwenden. 

H 
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degli avanzi vincolati da parte 
degli enti in disavanzo 

672 

Aumento del limite massimo di 
ricorso ad anticipazioni di 

tesoreria da parte degli enti 
locali 

Es wird vorgesehen, dass die Erhöhung der Höchstgrenze für die Inanspruchnahme von 
Kassenkrediten von drei auf fünf Zwölftel der laufenden Einnahmen durch die örtlichen 
Körperschaften bis zum Jahr 2028 verlängert wird. Ziel dieser Bestimmung ist es, die 
Einhaltung der Zahlungsfristen bei Handelsgeschäften durch die Gebietskörperschaften zu 
erleichtern. 

H 

678-
679 

Alleggerimento degli oneri da 
indebitamento degli enti locali 

Den örtlichen Körperschaften wird angesichts der gestiegenen Energiekosten ermöglicht, 
auch im Jahr 2026 Vorgänge zur Neuverhandlung oder zur Aussetzung des Kapitalanteils 
von Darlehen sowie anderer Kreditformen, die bei Banken, Finanzintermediären und der 
Cassa Depositi e Prestiti aufgenommen wurden, durchzuführen. 
Absatz 679 enthält Maßnahmen zur freien Verwendung der Einsparungen aus Darlehen 
durch die örtlichen Körperschaften. 

H 

682 
Estinzione anticipata prestiti 

obbligazionari 

Es wird die Regelung über die vorzeitige Tilgung von Anleiheschulden durch die örtlichen 
Körperschaften geändert, wobei vorgesehen wird, dass diese auch durch den freien Anteil 
des Haushaltsüberschusses des vorangegangenen Haushaltsjahres finanziert werden 
kann. 

H 

695 Gazzetta amministrativa 
Den Gebietskörperschaften wird ermöglicht, bei außergewöhnlichen Ereignissen und zur 
Umsetzung des PNRR unentgeltlich die Dienste der Stiftung „Gazzetta Amministrativa“ in 
Anspruch zu nehmen. 

H 

696 
Definizione dei livelli essenziali 

delle prestazioni 

Absatz 696 legt fest, dass in den nachfolgenden Absätzen 697 bis 714 die wesentlichen 
Leistungsniveaus (LEP) gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 68 von 2011 bestimmt 
werden. 

H 

697-
705 

Livelli essenziali delle 
prestazioni nel settore sanitario 

e delle prestazioni di 
assistenza nel settore sociale 

Die Absätze 699 und 700 sehen mit Wirkung ab dem Jahr 2027 die Einrichtung eines 
Systems zur Gewährleistung der wesentlichen Leistungsniveaus der sozialen 
Hilfeleistungen (LEPS) vor; mit diesem System – das in jedem sozialen 
Gebietskörperschaftsbereich (ATS) umzusetzen ist – ist das Ausgabenniveau verbunden, 
das erforderlich ist, um schrittweise ab dem Jahr 2027 die genannten wesentlichen 
Leistungsniveaus sicherzustellen. 

H 

706-
711 

Livelli essenziali delle 
prestazioni nella materia 

“Assistenza” ai sensi 
dell’articolo 14, comma 1, 

lettera b), del decreto 
legislativo 6 maggio 2011, n. 
68 – Assistenza all’autonomia 

e alla comunicazione 
personale per gli alunni e gli 

studenti con disabilità 

Insbesondere legen die Absätze 706 und 707 fest, dass das wesentliche Leistungsniveau 
(LEP) im Bereich der Unterstützung der Autonomie und der persönlichen Kommunikation 
für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen in Umsetzung des Inklusionsprinzips eine 
angemessene, dauerhafte und individuelle Unterstützung gewährleisten muss. 
 

H 

712-
714 

Livelli essenziali delle 
prestazioni nella materia 

“Istruzione” ai sensi 
dell’articolo 14, comma 1, 

lettera c), del decreto 
legislativo 6 maggio 2011, n. 

68 

Absatz 712 legt die wesentlichen Leistungsniveaus im Bereich Bildung durch Verweis auf 
die geltenden Vorschriften über die Gewährung von Stipendien für Studierende der 
Universitäten sowie der Einrichtungen der Höheren künstlerischen, musikalischen und 
choreografischen Ausbildung (AFAM) fest, die die gesetzlich vorgesehenen 
Voraussetzungen erfüllen. 

H 

723-
724 

Verifiche dei requisiti sanitari 
per permessi dei dipendenti 

pubblici e Modalità di 
informazioni su congedi e 

permessi fruiti da lavoratori 
pubblici 

Absatz 723 sieht vor, dass die öffentlichen Verwaltungen in Bezug auf ihre eigenen 
Beschäftigten das INPS um die Überprüfung des Fortbestehens der gesundheitlichen 
Voraussetzungen des Beschäftigten oder der anderen Person, für die der Beschäftigte die 
bezahlten Freistellungen gemäß Artikel 33, Absätze 2, 3 und 6, des Gesetzes vom 5. 
Februar 1992, Nr. 104, in Anspruch nimmt, ersuchen können. 
Absatz 724 sieht vor, dass die öffentlichen Verwaltungen in den monatlichen Meldungen zu 
den Vergütungs- und Beitragsdaten ihrer Arbeitnehmer (sogenannte UNIEMENS-
Meldungen oder -Mitteilungen) die Informationen über die in Anspruch genommene 
Freistellung oder den Urlaub sowie über die betreffende Person, für die dieselbe 
Freistellung oder derselbe Urlaub anerkannt wurde, aufnehmen. 

H 

725 

Regolamento contributivo per 
esercenti di arti e professioni 

che svolgono attività presso la 
PA 

Es wird vorgesehen, dass die öffentlichen Verwaltungen vor der Auszahlung der 
vorgesehenen Beträge die steuerliche Ordnungsmäßigkeit der Ausübenden von Kunst- und 
Berufstätigkeiten für die bei ihnen erbrachte berufliche Tätigkeit überprüfen. 

H 
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731-
732 

Atto unilaterale di rinuncia 
abdicativa della proprietà 

Diese Absätze enthalten die Regelung über die Gültigkeit und die Wirkungen des 
einseitigen Verzichts auf das Eigentum an Immobilien und erstrecken diese Regelung auch 
auf die Regionen mit Sonderstatut sowie auf die autonomen Provinzen Trient und Bozen, 
im Einklang mit den jeweiligen Sonderstatuten und Durchführungsbestimmungen. 

H 

738 Piano Italia 1 Giga 
Der Text des Haushaltsgesetzes für 2025 wird an die jüngsten Anpassungen des PNRR im 
Zusammenhang mit dem Plan Italia a 1 Giga angeglichen. 

H 

788 
Riconoscimento delle aziende 

faunistiche venatorie 

Die geltende Regelung über die jagd- und wildtierwirtschaftlichen Betriebe gemäß Artikel 
16 des Gesetzes vom 11. Februar 1992, Nr. 157, wird geändert, indem den Regionen die 
Möglichkeit eingeräumt wird, die Einrichtung von jagd- und wildtierwirtschaftlichen 
Betrieben in Form von Unternehmen zu genehmigen, zusätzlich zu der Form der juristische 
Personen ohne Gewinnabsicht. 

H 

789 
Misure in materia di economia 

circolare 

Es wird die Liste der zur Eintragung in das nationale elektronische Register für die 
Rückverfolgbarkeit von Abfällen (RENTRI) verpflichteten Akteure geändert, wobei 
bestimmte Konsortien, Verwaltungssysteme oder Abfallerzeuger ausgeschlossen werden. 

H 

791 
Modifiche all’articolo 34 del 

decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 368 

Es wird die Möglichkeit vorgesehen, dass Ärzte in Facharztausbildung sowie Absolventen 
der Medizin und Chirurgie, die am spezifischen Ausbildungslehrgang für Allgemeinmedizin 
teilnehmen, im Auftrag des INPS außerhalb der für die Fachausbildung vorgesehenen 
Zeiten und unter Einhaltung der im Studienplan vorgesehenen Ausbildungsanforderungen, 
mittels freiberuflicher Aufträge, steuerliche Kontrolluntersuchungen zur Feststellung 
krankheitsbedingter Abwesenheiten durchführen, ausschließlich im Falle eines Mangels an 
Kontrollärzten. 

H 

799-
800 

Disposizioni in materia di 
genetica agraria 

Die Frist, innerhalb derer bis zur Verabschiedung einer umfassenden Regelung durch die 
Europäische Union weiterhin die Übergangsregelung für die Genehmigung der 
absichtlichen Freisetzung von mit Techniken des Genom-Editings hergestellten 
Organismen in die Umwelt angewendet wird, wird bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. 

H 

807-
811 

Destinazione turistica di qualità 

Es wird die Qualifikation „Qualitätsorientiertes Reiseziel“ eingeführt. Die Anerkennung 
erfolgt durch einen Erlass des Ministeriums für Tourismus (MITUR). Beim MITUR wird eine 
technische Kommission eingesetzt, die den Auftrag hat, eine Charta des 
„Qualitätsorientierten Reiseziels“ auszuarbeiten, auf deren Grundlage die Voraussetzungen 
und Modalitäten für die Verleihung der Anerkennung festgelegt werden. 

H 

829 
Misure in materia di gestione 
delle terre e rocce da scavo 

Erweitert den Anwendungsbereich der neuen Verordnung zur Vereinfachung der 
Bewirtschaftung von Aushubmaterialien (Erde und Gestein), die im Gesetzesdekret Nr. 
13/2023 vorgesehen ist, jedoch bisher noch nicht erlassen wurde. 

H 

831-
832 

Maggiore flessibilità nell'utilizzo 
degli avanzi liberi 

Die Absätze ändern die Vorschriften des TUEL sowie des gesetzesvertretenden Dekretes 
Nr. 118 von 2011 zur Verwendung des frei verfügbaren Anteils des 
Verwaltungsüberschusses, um den Gebietskörperschaften einen größeren 
Entscheidungsspielraum einzuräumen, indem die Verwendungszwecke für Investitionen,  
laufende Ausgaben nicht dauerhafter Art sowie die vorzeitige Tilgung von Darlehen auf die 
gleiche Prioritätsebene gestellt werden. 

H 

843 
Fondo per il sostegno alla 

mobilità pediatrica 

Die Mittel des Fonds dienen der finanziellen Unterstützung der Eltern für Reise- und 
sonstige Aufenthalts- sowie Behandlungskosten ihrer unter 21-jährigen Kinder, die in einem 
Krankenhaus außerhalb der Wohnsitzprovinz behandelt werden. 

H 

844 
Contributo all’Associazione 

alpinistica Alpenverein Südtirol 
(AVS) 

Es wird ein jährlicher Beitrag in Höhe von 100.000 Euro für die Jahre 2026 und 2027 
zugunsten des Alpenverein Südtirol (AVS) bewilligt 

N 

859 
Diminuzione dell’accisa sulla 

birra 

Der Steuersatz der Biersteuer wird wie folgt geändert: 
• für die Jahre 2026 und 2027: 2,98 Euro je Hektoliter und je Grad Plato; 
• für die Jahre 2028 und die Folgejahre: 2,99 Euro je Hektoliter und je Grad Plato. 

H 

867-
869 

Finanziamento della raccolta 
dei dati relativi alle misure di 
contenzione meccanica presso 
le strutture sanitarie afferenti ai 
dipartimenti di salute mentale 

Es wird die Erhebung der Daten zu mechanischen Zwangsmaßnahmen, zu deren Dauer 
sowie zum Regime der stationären Behandlung, freiwillig oder verpflichtend, in jeder den 
Abteilungen für psychische Gesundheit zugehörigen Gesundheitseinrichtung finanziert. Die 
Daten werden von der Leitung der jeweiligen Abteilung für psychische Gesundheit erhoben 
und im regionalen Erfassungsregister verzeichnet, das den Datenfluss des 
Informationssystems zur Überwachung und zum Schutz der psychischen Gesundheit 
speist, welches von den zuständigen Ämtern des Gesundheitsministeriums betreut wird. 

H 

911 
Modifiche alla disciplina delle 

zone di rispetto cimiteriale 
Dieser Absatz ändert Artikel 338 des Königlichen Dekrets vom 27. Juli 1934, Nr. 1265, das 
den Einheitstext der Gesundheitsgesetze enthält. 

H 
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925-
926 

Proroga del credito d’imposta 
per le attività di design e 

ideazione estetica 

Die in dem Haushaltsgesetz 2020 vorgesehene Steuergutschrift für Design- und 
ästhetische Gestaltungs- und Entwicklungsaktivitäten wird für den dem am 31. Dezember 
2025 laufenden Steuerzeitraum folgenden Besteuerungszeitraum verlängert. 

H 

932 

Regime fiscale per i raccoglitori 
occasionali di prodotti selvatici 
non legnosi e di piante officinali 

spontanee 

Es wird die Sammelregion als eines der Elemente eingeführt, die das vom Erwerber von 
nicht-holzlichen Wildprodukten und Heilpflanzen ausgestellte Dokument zwingend 
enthalten muss. 

H 

933 
Collegamento degli impianti di 
produzione di biometano alla 

rete di gas naturale 

Es werden Bestimmungen eingeführt, die darauf abzielen, den Anschluss der 
Biometan-Erzeugungsanlagen an das Erdgasnetz durch eine vollständige Neufassung von 
Artikel 20 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 28/2011 sicherzustellen. 

H 

934-
936 

Validazione unica delle 
richieste di rimborso dell’IVA 

Sie übertragen einem Erlass des Direktors der Agentur für Zoll und Monopole die 
Festlegung vereinfachter Modalitäten für die Erstattung der Mehrwertsteuer beim Verlassen 
des Zollgebiets, mit einheitlicher Validierung für elektronische Rechnungen, die auf 
denselben Abnehmer ausgestellt sind. Ferner wird die Frist für die Rückgabe der von der 
Zollstelle bestätigten Rechnung an den Veräußerer von vier auf sechs Monate verlängert. 

H 

937-
939 

Disposizioni urgenti in materia 
di sanità 

Absatz 937 Buchstabe a) verlängert bis zum 31. Dezember 2026 die in Artikel 2-bis Absatz 
1 erster Satz des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 155 von 2024 vorgesehene 
Genehmigung zur Verwendung der zur Bewältigung der epidemiologischen Notlage infolge 
von Covid-19 bereitgestellten Mittel, die in den Jahren 2020 und 2021 ausgezahlt wurden 
und sich noch in den Haushalten der regionalen Gesundheitsdienste befinden, um die 
Umsetzung der operativen Pläne zur Reduzierung der Wartelisten zu gewährleisten. 
Buchstabe b) ändert Artikel 2-bis Absatz 1 zweiter Satz desselben gesetzesvertretenden 
Dekretes und sieht vor, dass die Regionen und Autonomen Provinzen auch für das Jahr 
2026 ermächtigt sind, die nach geltendem Recht vorgesehenen Verfahren im 
Zusammenhang mit den außerordentlichen Tarifsystemen anzuwenden, die zur Umsetzung 
der regionalen operativen Pläne zur Verringerung der Wartelisten eingeführt wurden. 

H 

941-
943 

Misure per le dimissioni 
ospedaliere protette 

Diese Absätze sehen vor, dass die integrierte häusliche Pflege vorrangig auf die geschützte 
Entlassung von chronisch komplexen Patientinnen und Patienten ausgerichtet wird. 

H 

944-
945 

Imposta sostitutiva sui 
compensi per lavoro 

straordinario degli infermieri 
dipendenti da strutture private 

accreditate 

Diese Absätze erstrecken auf die Pflegekräfte, die bei akkreditierten privaten 
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen beschäftigt sind, das System der Ersatzsteuer auf 
die IRPEF, das bereits für die Vergütung von Überstunden gilt, die an Pflegekräfte gezahlt 
werden, die bei Unternehmen und Einrichtungen des staatlichen Gesundheitsdienstes 
beschäftigt sind (Steuersatz von 5 Prozent). 

H 

947 

Misure per un efficiente 
funzionamento dell'Organismo 

di composizione delle 
situazioni debitorie connesse al 

prelievo supplementare nel 
settore del latte e dei prodotti 

lattiero-caseari 

Es wird eine Änderung der Rechtsvorschriften zu den Verfahren der Einrichtung für die 
Zusammensetzung von Schuldensituationen im Zusammenhang mit der Zusatzabgabe im 
Sektor Milch und Milcherzeugnisse vorgenommen. 

N 

952-
953 

Misure per il potenziamento 
degli screening neonatali 

estesi 

Es wird ein Fonds beim Gesundheitsministerium eingerichtet, um die Erprobung, 
Organisation und Umsetzung neuer Neugeborenen-Screenings zu ermöglichen. 
Die Aufteilung der Mittel auf die Regionen sowie die Autonomen Provinzen Trient und Bozen 
erfolgt nach vorheriger Einvernehmensherstellung in der Vereinheitlichten Konferenz. Die 
Zuweisung der Mittel ist daran gebunden, dass die Regionen und Autonomen Provinzen 
Projekte zur Erprobung und Umsetzung neuer Neugeborenen-Screenings vorlegen, die 
nicht bereits in der in Artikel 2 des Gesetzes vom 19. August 2016, Nr. 167, genannten Liste 
enthalten sind. 

N
R 

954-
956 

Programma di screening per le 
patologie legate 

all’inquinamento ambientale 

Diese Absätze genehmigen die Durchführung eines Screening-Programms für 
umweltbedingte Erkrankungen mit dem Ziel, potenzielle Krankheiten infolge der Exposition 
gegenüber Schadstoffen frühzeitig zu erkennen und Präventionsmaßnahmen zu bewerten, 
unter besonderer Berücksichtigung der Standorte von nationalem Interesse für 
Sanierungsmaßnahmen (SIN). 

H 

962-
965 

Benefici per imprese 
energivore 

Es führt finanzielle Vorteile in Form einer Steuergutschrift für die sogenannten 
energieintensiven Unternehmen (Unternehmen mit hohem Strom- und Erdgasverbrauch) 
ein. 

H 

967 
Deroga alla razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni 

pubbliche 

Diese Absätze sehen eine Ausnahme von der Anwendung der Vorschriften über die 
periodische Rationalisierung öffentlicher Beteiligungen für die von den öffentlichen 
Verwaltungen gehaltenen Beteiligungen an börsennotierten Gesellschaften sowie für die 
von diesen Gesellschaften gehaltenen Beteiligungen vor. 

H 



12/12 

 
Amt für Gesetzgebung  Ufficio Legislativo  Ofize legislatif 

Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz 1, 39100 
Bozen 

Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 
Bolzano 

Palaz provinziel 1, Plaza Silvius Magnago 1, 
39100 Bulsan 

gesetzgebung@provinz.bz.it legislativo@provincia.bz.it gesetzgebung@provinz.bz.it 
www.provinz.bz.it www.provincia.bz.it www.provinzia.bz.it 

Tel.0471 41 10 70     St.-Nr. / Cod. Fisc. – P.IVA  00390090215     gesetzgebung.legislativo@pec.prov.bz.it 

973 Clausola di salvaguardia 

Es wird vorgesehen, dass die Regionen mit Sonderstatut sowie die Autonomen 
Provinzen Trient und Bozen die im vorliegenden Rechtsakt vorgesehenen 
Maßnahmen im Einklang mit ihren Autonomiestatuten und den entsprechenden 
Durchführungsbestimmungen anwenden, auch unter Bezugnahme auf das 
Verfassungsgesetz Nr. 3 von 2001. 

H 

Art. 
21 

Entrata in vigore 
Es wird bestimmt, dass das Haushaltsgesetz am 1. Januar 2026 in Kraft tritt, sofern nichts 
anderes vorgesehen ist. 

 
 


